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Bezeichnung: 
 
Bestimmung des Wahltages für die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister 2014 

 
 
Gem. § 45 b des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) bestimmt die 
Vertretung den Wahltag für die Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters. 
 
Bisher sind die Parteien davon ausgegangen, diese Wahl zeitgleich mit der 
Europawahl am 25. Mai 2014 durchzuführen. Für die Zusammenlegung der beiden 
Wahltermine spricht, dass dadurch die Wahlbeteiligung evtl. höher ausfallen könnte, 
Kosten eingespart würden und die Wahlvorstände nur einmal (mit Ausnahme einer 
etwaigen Stichwahl) zusammengerufen werden müssten.  
 
Sollte eine Stichwahl durchgeführt werden müssen, so findet diese grundsätzlich am 
zweiten Sonntag nach der Wahl statt. Die Vertretung kann jedoch einen anderen 
Sonntag als Wahltag bestimmen, wenn besondere Umstände dies erfordern. Eine 
evtl. durchzuführende Stichwahl würde beim o. g. Wahltermin auf das 
Pfingstwochenende fallen (Ferien!), so dass es sinnvoll wäre, sie erst drei Wochen 
später, also am 15. Juni 2014, stattfinden zu lassen. 
 
Sofern die Wahl nicht am 25. Mai 2014 durchgeführt werden soll, bietet sich der 14. 
September 2014 an (nach den Herbstferien). Eine evtl. durchzuführende Stichwahl 
könnte dann am 28. September 2014 stattfinden. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister findet am 25. Mai 2014 (alternativ: 
14. September 2014) statt. Eine evtl. erforderliche Stichwahl findet am 15. Juni 
2014 (alternativ: 28. September 2014) statt. 
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